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Auszug aus dem Protokali der Sîtzungen des Staatsrates

Eingesehen das Gesuch der Einwohnergemeinde Ernen vom 11. Januar 2012 mil dem
Antrag auf Homologation des von der Urversammlung der Einwohnergemeinde Emen am
23. November 2011 beschlossenen Ouartierplans "Bieuti" mit dem dazugehôrenden
Reglement;

Eingesehen das Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG);

Eingesehen die Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV);

Eingesehen die Art. 7S und 78 der Kantonsverlassung vom 8. Mêrz 1907 (KV);

Eingesehen das Gesetz zur Ausführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung
23. Januar 1987 (kRPG);

Eingesehen den Entscheid des Grossen Rates über die Raumplanungsziele vom
2. Oktober 1992;

Eingesehen den kantonalen Richtplan;

Eingesehen das Gemeindegesetz vom 5. Februar 2004 (GemG);

Eingesehen das Baugesetz vom 8. Februar 1996 (BauG);

Eingesehen die Bauverordnung vom 2. Oktober 1996 (BauV);

Eingesehen die ëffentliche Auflage im Amtsblatl Nr. 39 vom 30. September 2011 ;

Eingesehen den Beschluss der Urversammlung der Einwohnergemeinde Emen vom
23. November 2011, womit der Quartierplan "Bieuti'' beschlossen wurde;

Eingesehen die offentliche Auftage dieses Urversammlungsbeschlusses im Amtsblalt
Nr. 48 vom 2. Oezember 2011;

Eingesehen den Synthesebericht der Oienststelle für Raumentwicklung (ORE) vom 9. Mai
2012, womit zum Quartierplan "Bieuti" eine positive Vormeinung abgegeben wurde, unter
der Voraussetzung, dass die von den konsultierten Oienststellen angebrachten
Abanderungs- und Erganzungsantrage in den Homologationsunterlagen übernommen
werden;

Eingesehen die verfahrensleitende Verfügung der Dienststeile fOr innere und kommunale
Angelegenheiten (DIKA) vom 29. Mai 2012, womit dieser Syntheseberichl der
Einwohnergemeinde Ernen zur Kenntnis gebracht wurde;

Eingesehen die angepasslen Homologationsunterlagen gemêss Schreiben der
Einwohnergemeinde Ernen vom 14. Juni 2012 sowie den abschliessenden positiven
Mitbericht der ORE vorn 29. Juni 2012;

Eingesehen die übrigen Akten;

Erwagend, dass der Ouartierplan "Bieuti" der Einwohnergemeinde Ernen die Ziele und
Grundsâtze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevëlkerunç
(Art. 4 Abs. 2 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichligt sowie den
Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere des Umwetlrechts, Rechnung
tragl;



sttzung vom

Erwagend, dass keine Beschwerden erhoben wurden;

Aus ail diesen Gründen;

auf Antrag des Departements fOr Flnanzen, Institutionen und Gesundheit,

entscheidet

der Staatsrat

ais Homologationsbehôrde I,S.v. Art. 12 Abs. 4 I.V.m. Art.
38 Abs. 2 kRPG

Der von der Urversammlung der Einwohnergemeinde Ernen am 23. November 2011
angenommene Quartierplan "Bieuti" wird mit dem dazugehôrenden Reglemenl in der
Fassung gem~ss Schreiben vom 14. Juni 2012 homolooiert.

29. Aug. 2D12

FOr getreue Abschrift,
Der Staats
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